
Bin ich verpflichtet Proben zu Hause aufzubewahren
Beitrag von „Seph“ vom 14. Juli 2020 09:26

Ich halte es auch für unzulässig, Klassenarbeiten usw. zu Hause zu lagern. Sinn der Einlagerung
ist zudem ja auch, auf Antrag Einsicht gewähren zu können. Darüber hinaus muss eine
Lehrkraft sicher keinen Lagerraum für den Arbeitgeber bereitstellen.
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